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Neun Bundesländer haben sieben verschiedene
„Verjüngungskontrollverfahren“, zwei Bundes-
länder kein eigenes. Auch die ÖBF – AG hat ihr
spezielles Aufnahmeverfahren. Ist nun der erho-
bene Wildeinfluß auf die Waldverjüngung im Bun-
desland Vorarlberg vergleichbar mit dem in Tirol
oder Kärnten? Was ist überhaupt unter dem Begriff
„Verbiß“ zu verstehen und wann ist ein 
solcher „als Schaden“ zu bewerten? Die einzelnen
Bundesländer sind mit ihren Aufnahmeverfahren
und Beurteilungssystemen verschiedene Wege
gegangen. Die vorliegende Arbeit, die von der
Abteilung Wildökologie am Institut für Forst-
schutz auf Anregung des Kontaktkomitees und der
forstlichen Praxis erstellt wurde, will die metho-
disch sehr unterschiedlichen Erhebungsverfahren
vergleichend darstellen. Vorweg lässt sich allerdings
folgern, dass der Wildschaden an der forstlichen

Vegetation, mit den derzeit gültigen Erhebungsme-
thoden der einzelnen Bundesländer, nicht direkt
vergleichbar ist. Es stellt sich daher die Frage, ob
nicht österreichweit einheitliche Kriterien ge-
schaffen werden sollten, die einen gewissen 
Mindeststandard an Vergleichbarkeit zulassen. Aus
diesem Grund wird das Institut für Forstschutz
noch in diesem Jahr eine Projektgruppe zusammen
mit Vertretern der Bundesländer gründen, die sich
zum Ziel setzt, ein einheitliches Grundgerüst 
(Mindestanforderung) für „Verjüngungskontroll-
verfahren“ zu erstellen. Anregungen und Mitarbeit
sind herzlich erbeten. Nicht eingegangen wurde auf

die Kosten der Verfahren, den Zeitbedarf und Zeitpunkt

des Beginnes der Erhebungen.

Die Redaktion
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Der Wald ist ein prägender Bestandteil der öster-
reichischen Landschaft und ein wichtiger Wirtschafts-
faktor, in vielen ländlichen Räumen sogar der be-
deutendste. Dementsprechend hat Wald für ver-
schiedene Bevölkerungsgruppen unterschiedliche Be-
deutung und so stehen auch unterschiedliche von ihm
ausgehende Funktionen im Zentrum des Interesses und
der Bewertung. Eine solche unterschiedliche Sicht von
Teilaspekten ist in vielen Fällen zu eng, alle wesentli-
chen Bedingungen für das Gedeihen gesunder Wälder
zu würdigen. Diese Situation wird dadurch zusätzlich
kompliziert, als das Forstgesetz zwar österreichweit gilt,
Jagd und Naturschutz aber in Landesgesetzen geregelt
werden. Ob und wieweit der Wald, speziell in seiner
Verjüngung beeinträchtigt oder geschädigt ist, kann
daher aus unterschiedlichen Perspektiven beurteilt 
werden, und das Ergebnis ist dabei oft für einen oder
mehrere Teile unbefriedigend.

Einen ersten umfassenden Versuch, diesem Dilemma
zu begegnen, initiierte das Bundesland Kärnten 1980
mit einem „Wald – Wild – Staatsvertrag” in welchem
„eine Vereinbarung zwischen dem Bund und dem Land
Kärnten über gemeinsame Maßnahmen zur Sicherung
eines ausgewogenen Verhältnisses von Wald und Wild”
getroffen worden ist. Dazu wurde erstmals eine landes-
weite Anwendung standardisierter und objektiver Erhe-
bungsmethoden ins Auge gefaßt. Landesweit sollten in
den Revieren über charakteristische Konfigurationen
Trakte angelegt und dauerhaft vermarkt werden. Mit
Hilfe dieser permanenten Aufnahmeflächen können
Einflüsse von Jagd- und Forstwirtschaft anhand der
Vegetation und des Vergleiches ihrer Entwicklung über
mehrere Jahre dokumentiert und interpretiert werden.
Gleichzeitig war ein Netz von Kleinzaunflächen geplant,
die es ermöglichen, die geschützte Vegetation mit der
ungeschützten zu vergleichen. Ein zu geringes Budget
ließ aber die Trakterhebungen lediglich auf die Leistun-
gen der Forstlichen Bundesversuchsanstalt schrumpfen

und die durch die Kärntner Landesforstdirektion
errichteten Kleinzaunflächen in für eine repräsentative
Auswertung zu geringe Dimension und Anzahl er-
richten (STAGL 1992).

Die Pionierleistung, ein das ganze Land umfassendes
einheitliches System zur Kontrolle des Wildeinflusses
auf die Forstvegetation und eine darauf abgestimmte
Wildbewirtschaftung einzurichten, setzte das Land Vor-
arlberg 1988 mit dem „ Gesetz über das Jagdwesen”
(Jagdgesetz) LGBL. Nr. 32 in der gegenwärtigen 
Fassung und der „Verordnung der Landesregierung
über das Jagdwesen” (Jagdverordnung) LGBL. Nr.
24/1995. In der Folge wurden aus den bisherigen Erfah-
rungen und hinzugekommenen Erkenntnissen in
Anpassung an die Bedürfnisse und Möglichkeiten von
den einzelnen Bundesländern eigene Aufnahmeverfah-
ren entwickelt. (Mit Ausnahme des Burgenlandes, das
kein landesweit einheitliches Verfahren kennt (mündli-
che Auskunft der Landesforstdirektion) und Wiens, das
sich weitestgehend an das Vorarlberger Modell anlehnt
(MANG, 1999).) Die Österr. Bundesforste haben für ihre
Bereiche ein System zur Erhebung des „Jungwuchszu-
standes“ zusammengestellt, das sich gleichfalls weitge-
hend an das Vorarlberger Modell anlehnt. In der vorlie-
genden Studie sollen trotz der unterschiedlichen Struk-
turen dieser Methoden, der nicht immer identen Ziele
der Beurteilung, und des differenten Gültigkeitsberei-
ches der Ergebnisse versucht werden, diese Systeme
untereinander zu vergleichen.

Die Forderung, über eine große Fläche Aussagen zu
bekommen, die ausreichend tauglich und objektiv sein
sollen, wobei die dazu aufzuwendenden Mittel 
wiederum möglichst wenig Geld und Zeit in Anspruch
nehmen dürfen, ist eine Herausforderung, der sich fast

2. Verteilung und Gültigkeit

der Aufnahmeeinheiten
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1. Einleitung
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alle Erhebungsverfahren stellen müssen. Ein Netz von
gleichmäßig über das Erhebungsgebiet verteilten
Probepunkten, über welches z.B. die Österr. Wald-
inventur seit Jahrzehnten erhebt - der Abstand der
„Inventurpunkte” zueinander beträgt 3,89 km (FBVA
1994) - bietet ein Höchstmaß an Objektivität. Der
kleinste Bereich allerdings, für den Aussagen getroffen
werden können, sind Bundesländer, manchmal Bezirke.
Um aber Aussagen über lokale Zustände und Ent-
wicklungen treffen zu können, müßte ein solches Netz
so lange verdichtet werden, bis die statistisch vertretbare
Wahrscheinlichkeit besteht, daß dabei ausreichend viele
notwendige Erhebungsmerkmale aufgenommen wer-
den. Das ist für die Praxis in kleinräumigen Erhebungs-
einheiten unfinanzierbar.

Die gezielte Auswahl von repräsentativen Flächen
minimiert zwar die Anzahl der notwendigen Er-
hebungseinheiten, ist aber mit einer nicht leugbaren
subjektiven Komponente behaftet. Die Aufnahme-
methoden müssen also irgendwo zwischen diesen For-
derungen Wege finden, bei gebotener Objektivität noch
durchführbar zu sein.

2.1 Voraussetzungen zur Errichtung

der Erhebungseinrichtungen

Das Spannungsfeld zwischen der Notwendigkeit bei 
statistischer Objektivität eine ausreichende Dichte an
vorgegebenen Aufnahmeflächen zu bearbeiten, um den
Bewuchs einer Flächeneinheit befriedigend darstellen zu
können und der Notwendigkeit, dafür auch in aus-
reichender Menge geeignete Verjüngungssituationen
vorzufinden, wird von den einzelnen Erhebungs-
methoden mit unterschiedlichen Ansätzen zu lösen ver-
sucht.

2.1.1 Das Vorarlberger Modell 

In jedem Jagdgebiet ist pro angefangenen 50 ha Wald-
fläche mindestens eine Kontrolleinrichtung anzu-
legen. Darüber hinaus muß je begonnenen 50 ha
Waldweidefläche mindestens eine für diesen Zweck
bestimmte Kontrolleinrichtung, getrennt von der Wild-
einflußkontrolle, errichtet werden. Innerhalb der sta-
tistisch vorgegebenen Flächenfestlegung erfolgt die Aus-
wahl des konkreten Standortes solcher Einrichtungen
jedoch gutachtlich. In Gebieten mit sehr unterschiedli-
chen Waldverjüngungs- und Verbißbedingungen muß
das Netz der Kontrolleinrichtungen verdichtet werden,
um repräsentative Aussagen über die Beurteilungsein-
heit zu ermöglichen. Vorgesehen ist, Standorte, an denen
eine Waldverjüngung landeskulturell und waldbaulich
erforderlich bzw. notwendig ist, auszusuchen. Darunter

sind verjüngungsfähige Flächen, bzw. solche mit begin-
nender Naturverjüngung zu verstehen. Mindestens ein
Exemplar der geforderten Zielbaumart soll vorhanden
sein (bei Fehlen ist eine Begründung erforderlich). Das
kann auch Freiflächen (zB. ehemalige Weiden) oder
Teilflächen von Aufforstungen betreffen. Stangenhölzer,
Dickungen sowie über 50 (70) cm hohe Jungwüchse
scheiden als Standorte aus; ebenso sehr dunkle, am
Waldboden völlig vegetationslose Baumholzflächen.

Gebiete, in denen nicht regelmäßig kontrolliert wer-
den kann oder wo durch Umwelteinflüsse (Lawinen,
Steinschlag, Liefergassen etc.) mit einer Beschädigung
oder Zerstörung zu rechnen ist, sind ebenso auszu-
scheiden.

Die ausgewählten Standorte sollen sowohl Bestände
mit geringer, als auch mit höherer Schalenwildbe-
lastung berücksichtigen und einen möglichst großen
Revierteil repräsentieren. Die Festlegung dieses
Standortes erfolgt einvernehmlich mit dem Waldauf-
seher bzw. Bezirksförster oder Bezirksforsttechniker,
dem Jagdaufseher, Jagdpächter und Vertreter des Jag-
dausschusses bzw. dem Eigenjagdbesitzer. Die Errich-
tung sowie die Erhaltung tragen zu 80% das Land, zu
jeweils 10% der Grundbesitzer und der Jagdverfü-
gungsberechtigte. Im Zweifelsfall entscheidet ein neu-
traler Gutachter der Forstbehörde. In einer Karte wer-
den: Lage der Kontrolleinrichtung, das Jahr der Errich-
tung sowie eine Vergleichsflächennummer eingetragen
(REIMOSER, 1991; AMT DER VORARLBERGER LANDESRE-

GIERUNG, 1996).

2.1.2 Das Tiroler Modell

Die Kontrolleinrichtungen wurden in Tirol seit den
80ger Jahren bis 1994 an kein schematisches Muster
angelegt, sie waren ursprünglich für eine revierbezo-
gene Beurteilung der Schalenwildschäden vorgesehen.
Diese Einrichtung wurde in einer verfeinerten Version
in die Verjüngungszustandsinventur eingebaut, deren
Stichprobenpunkte nunmehr nach einem statistischen
Raster 1x1 km bis 2x2 km verteilt sind. Ist auf einem
dieser Punkte keine Verjüngungsnotwendigkeit- oder
Fähigkeit feststellbar, muß in 50-, 100-, 150-, oder
200m Distanz innerhalb der vier Himmelsrichtungen
weiter gesucht werden. 0 – 6/10 Überschirmung durch
Altbestand oder Baumholz sind Voraussetzung. Ist kein
brauchbarer Punkt auffindbar, entfällt die Aufnahme
Der Einfluß der Weide wird gutachtlich erhoben. Die
Beurteilung des Geltungsbereiches der gewonnenen
Ergebnisse obliegt gleichfalls dem Landesforstdienst.
(FORSTLICHES GUTACHTEN ÜBER DIE LANDESKULTU-

RELLE VERTRÄGLICHKEIT VON SCHALENWILDBE-

STÄNDEN 1990; LANDESFORSTDIENST TIROL 2000;
SCHEIRING, H. 1990; SCHWANINGER, C. 2001).
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2.1.3 Das Steiermärkische Modell

Für jeden Bezirk ist ein  gesondertes Netz von Probe-
punkten vorgesehen, dessen Errichtungsmodalitäten
jedoch landesweit nach einheitlichen systematischen
Kriterien vorgegeben sind. Die Einrichtung und
Erhaltung obliegt dem Landesforstdienst. Dabei sind
je Forstaufsichtsstation mindestens 40, im Höchstfall
jedoch 50 Probepunkte in einem  quadratischen Git-
ter, ausgerichtet in N-S bzw. O-W- Richtung verteilt
anzulegen. Die Seitenlängen der diese Punkte verbin-
denden Quadrate werden dabei so lange verändert, bis
etwa 45 Punkte auf Flächen fallen, die in der Karte als
„Wald“ ausgewiesen sind. Wird dort Jugend vorgefun-
den, die den systematisch vorgegebenen Mindestan-
forderungen entspricht, (wonach mindestens 5 Pflan-
zen vorhanden sein müssen, >30 und <201 cm  Höhe,
mit 1,5m Mindestabstand zueinander, in einem Probe-
kreis von: r = 5,64 m, entspricht 100m2), wird dauer-
haft vermarkt, und die Aufnahmeeinheit eingerichtet.
Bei Fehlen entsprechender Jugend muß in Spiralform
(im Schrittmaß nach vorgegebenem Muster) um diesen
Punkt eine Ersatzfläche gesucht werden, die diese Min-
destanforderung aufweist oder überbietet, jedoch nur
bis zur maximal halben Distanz zum benachbarten
Rasterpunkt. In bestimmten Anlaßfällen, (vermutetes
Vorliegen einer flächenhaften Gefährdung nach§16(5)
FG oder ausgehend von der Erhebung in Gebieten mit
hohem Schädigungsgrad , kann auch eine Sondererhe-
bung im betreffenden Jagdgebiet erfolgen. Wildökolo-
gische Bestandestypen wie „Dickung“ oder „Stangen-
holz“ (> 8/10 Überschirmung) schließen die Anlage
eines Probepunktes aus. Beurteilungen der Verjün-
gungssituation wie „verjüngungsfähig“ oder „verjün-
gungsnotwendig“ werden vermieden, um subjektive
Einflüsse gering zu halten. Beurteilt wird ausschließlich
auf Grund einer tatsächlich vorhandenen Verjüngung.
Der Gültigkeitsbereich der Ergebnisse dieses  Aufnah-
meverfahrens ist der Bereich einer Bezirksforstinspek-
tion; Bei verdichtetem Netz, Lokalnetz, (Raster nach
dem gleichen System), mit kürzerem Abstand der
Rasterpunkte zueinander, werden Gebiete erhöhter
Wildbelastung, oder anstehende Verfahren nach § 16
(5) FG 1975 erhoben und den Bezirksergebnissen
gegenübergestellt. (VERORDNUNG d. STEIERMÄRKI-

SCHEN LANDESREGIERUNG, 1989; LICK, 1996; LICK,
1998; KAHLS, 1999; KAHLS, LICK, briefl. Mitt. 2000).
Unabhängig von diesem Verfahren ist gegenwärtig in
der Steiermark ein eigenes Kontrollzaunverfahren im
Aufbau, das aus seit 1988 als Demonstrationszäunen
errichteten Anlagen hervorgeht. Gegenwärtig bestehen
landesweit 550 Kontrollflächen, zu denen seit 1995
Referenzflächen eingerichtet werden. Zwei Kontrollpe-
rioden haben bereits stattgefunden (LICK 2001).

2.1.4 Das Salzburger Modell

Zu Beginn der Planung war die Einrichtung eines
landesweit einheitlichen Netzes von Kontrollein-
richtungen an das statistisch vorgegebene Raster der
in vier km voneinander liegenden Aufnahmepunkte
der Waldzustandsinventur geknüpft. Soferne dort
nicht geeignete Verhältnisse vorzufinden waren, wurde
im Umkreis von 300 m gutachtlich eine Möglichkeit
gesucht. Da nicht auf jedem dieser Punkte Flächen mit
geeigneten Voraussetzungen gegeben waren, entstand
ein mehr oder weniger regelmäßiges Netz, welches die
Waldausstattung und gleichzeitig die Verteilung verjün-
gungsnotwendiger Flächen repräsentiert. Im Laufe der
Zeit wurde das bestehende Netz ständig dort verdichtet,
wo seitens der Behörden und der betroffenen Wald-
eigentümer die Errichtung weiterer Kontrolleinrich-
tungen für notwendig erachtet wurde. Weitere Ver-
gleichsflächen wurden im Rahmen von flächenwirt-
schaftlichen Schutzwaldsanierungsprojekten gemein-
sam mit der Wildbach- und Lawinenverbauung ange-
legt und zusammen mit dem ständigen Stichproben-
netz ausgewertet. Gleichzeitig fand jedoch eine stän-
dige Reduktion des bestehenden Netzes durch Zaun-
ausfälle statt, teils, weil die Anlagen durch Naturereig-
nisse zerstört worden sind, teils weil die Anlagen das
Untersuchungsziel erreicht haben. Die systematische
Verdichtung des Verbißkontrollnetzes welche für die
Vollziehung des Jagdgesetzes 1993 vorgesehen war,
konnte nicht realisiert werden. Daher ist eine Aussage
über  verjüngsrelevante Wildbelastungen weder  für
Jagdgebiete noch Wildregionen möglich. In Schwer-
punktgebieten der Schutzwaldsanierung und Integral-
projekten findet jedoch nach wie vor eine Verdichtung
temporärer Trakte statt (VERBISSKONTROLLZAUNNETZ

SALZBURG 1997).

2.1.5 Das Oberösterreichische Modell

In Oberösterreich werden zwei unterschiedliche Auf-
nahmesysteme eingesetzt, die zwar aufeinander abge-
stimmt sind, jedoch unterschiedliche Waldent-
wicklungsphasen voraussetzen und unterschiedliche
Interpetationsziele ermöglichen sollen: Vergleichs-
flächen und Weiserflächen. Für jedes Jagdgebiet ist pro
angefangenen 100 ha Waldfläche mindestens eine
Vergleichsfläche anzulegen. Dabei sind im Minimum
drei, höchstens jedoch 20 solcher Einrichtungen vor-
gesehen. Solche Vergleichsflächen sind auf Wald-
standorten anzulegen, auf denen Naturverjüngung zu
erwarten und deren Zustandekommen bereits feststell-
bar ist. (Mündliche Mitt. W. ZOPF und ER-

LÄUTERUNGEN ZUM ABSCHUSSPLAN 2000). Die andere
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Form sind die nach §2 (1) der „Verordnung der Oberö-
sterreichischen Landesregierung über den Abschußplan
und die Abschußliste” (LANDESGESETZBLATT FÜR OBER-

ÖSTERREICH 1993), anzulegenden Weiserflächen, die als
„nicht gegen Verbiß geschützte Naturverjüngungs- oder
Aufforstungsflächen, deren Verbißgrad einwandfrei
beurteilt werden kann” definiert werden. Mindestens
pro Vergleichsfläche, ist eine Weiserfläche anzulegen,
bei Bedarf auch mehr. Zu deren Errichtung soll bereits
bestehende Verjüngung zwischen 30 und 150 cm heran-
gezogen werden (Mündliche Mitt. W. ZOPF und ERLÄU-

TERUNGEN ZUM ABSCHUSSPLAN 2000). Sowohl der
Standort für Vergleichs- als auch für Weiserflächen
schließt „verjüngungsnotwendige Flächen” ohne Ver-
jüngung aus. Die Vergleichs – und Weiserflächen müs-
sen den „naturräumlichen Verhältnissen” im jeweiligen
Teil des Jagdgebietes „bestmöglich entsprechen” und
eine „objektive Beurteilung”(!) des Wildeinflusses auf
die natürliche und künstliche Waldverjüngung sowie
die übrige Vegetation zulassen. Kleinere, isolierte Wald-
flächen unter zwei Hektar sind für die Festlegung sol-
cher Anlagen nicht heranzuziehen. Abgesehen von der
Anzahl solcher Einrichtungen pro Revier erfolgt
sowohl die Wahl des Ortes der Errichtung als auch die
Eingrenzung des Bereiches für den die Ergebnisse aus
den einzelnen Anlagen Gültigkeit haben, gutachtlich.
Dabei entscheiden Bezirksforstinspektionen, Jagd-
ausübungsberechtigte und Waldeigentümer gemein-
sam. Errichtung und Erhaltung übernimmt auf Ver-
weildauer der Jagdausübungsberechtigte. Landesweit
bestehen etwa 4000 solcher „Kontrollflächen” (ZOPF

1999).

2.1.6 Das Niederösterreichische Modell

Ausgehend vom Gauß – Krüger - Koordinatensystem
wird ein Grundnetz mit einem Probeflächenabstand
von 4 km eingerichtet. Bezogen auf die bewaldete Lan-
desfläche resultieren daraus etwa 450 Erhebungseinhei-
ten. Innerhalb dieses statistisch vorgegebenen Rasters
erfolgt die Auswahl der Erhebungseinrichtungen
jedoch gutachtlich auf der Grundlage der Wuchsge-
biete nach MAYER, (1974). Dabei werden, ausgehend
vom Rasterpunkt innerhalb eines Suchkreises mit
500 m Radius „waldbaulich und wildökologisch geeig-
nete” Flächen ausgesucht, wo die Anlage eingerichtet
wird (KONZEPT VERJÜNGUNGSKONTROLLNETZ NIE-

DERÖSTERREICH 1992). Randbedingungen zur Auswahl 
solcher Einrichtungen sind Bestände in deren aktueller
Bestockung Samenträger vorhanden sind, welche das
Erreichen des erwünschten Bestockungszieles ermögli-
chen. Solche Althölzer müssen einen ausreichenden
Auflichtungsgrad aufweisen, ihre Baumartenmischung
soll das Erreichen des Verjüngungszieles erwarten lassen

– der Standort soll für eine möglichst große Fläche
repräsentativ sein. Zu meiden sind Fichtenmono-
kulturen auf Laubholzstandorten, bereits gesicherte
Kulturen, Aufforstungen und verjüngungsökologische
Extremstandorte – Vorgaben, die sehr weite Interpreta-
tionsmöglichkeiten offen lassen. Errichtung und
Erhalt dieser Einrichtungen erfolgt durch die Grun-
deigentümer auf Initiative der Landesforstdirektion,
wobei das Land auch die Mittel zur Verfügung stellt.
Die Arbeit der Grundeigentümer (und wohl auch der
Jagdausübungsberechtigten) bei Errichtung und Erhalt
der Zäune ist freiwillig (AMT DER NIEDERÖSTER-

REICHISCHEN LANDESREGIERUNG 1996) .

2.1.7 Das Kärntner Modell

Bei der Einrichtung der Erhebungseinheiten wird in
Kärnten bewußt auf die Ausrichtung nach einem 
statistischen Netz verzichtet. Als Vorgabe werden je zwei
Einheiten pro Katastralgemeinde empfohlen. Das Krite-
rium zur Anlage solcher Einrichtungen ist die Feststel-
lung vorhandener Wildschäden oder die Wahrscheinlich-
keit, Wildschäden anzutreffen. Auf Grund gutachtlicher
Beurteilung werden solche Einrichtungen gezielt in
Schadensschwerpunkten durch den Landesforstdienst
angelegt. Die Traktergebnisse werden für jede Bezirks-
forstinspektion zusammengefaßt, digitalisiert und der
Landesforstdirektion zur Integration für eine Gesamt-
darstellung übermittelt. Aus dem Vergleich der Trakt-
beobachtungen an identen Traktpunkten über mehrere
Jahre läßt sich eine Trendaussage über die Verbißbe-
lastung im jeweiligen Bezirk machen. Die Kosten sowohl
für Einrichtung als auch Erhaltung trägt das Land. Der
Gültigkeitsbereich, den die Ergebnisse betreffen, wird
gleichfalls gutachtlich beurteilt, ein Kartenlayer wird
erstellt und ist für alle Dienststellen verfügbar. (mündl.
Mitt. DI. G. BAUMGARTNER, 2000).

2.1.8 Das Modell der 

Österreichischen Bundesforste AG

Das Grundgerüst zur Verteilung der statistisch vorge-
gebenen Erhebungspunkte ist ein Raster von 1 km x
1 km. Pro Forstbetrieb sind 50 Schnittpunkte dieses
Rasters zur Erhebung veranschlagt. Diese Zahl ist
durch die Summe der Forstreviere der betreffenden
Betriebseinheit zu teilen, das Resultat ergibt die not-
wendige Anzahl der zur Erhebung notwendigen 
Kontrolleinrichtungen pro Forstrevier. Ist der Raster-
knotenpunkt nicht geeignet, wird im Schrittmaß jeweils
100m, beginnend mit Norden, im Uhrzeigersinn in den
Haupthimmelsrichtungen ein Punkt (Annäherungs-
punkt) gesucht, von dem aus eine geeignete Verjün-
gungsfläche weniger als 100m entfernt liegt. Von diesem
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Annäherungspunkt ausgehend wird zuerst im Norden,
wenn das nicht möglich ist, in den anderen Haupthim-
melsrichtungen wiederum im Uhrzeigersinn versucht,
die Verbißprobefläche einzulegen. Zur Auswahl der Ver-
bißprobeflächen ist eine Freifläche heranzuziehen,
(sofern solche im Forstbetrieb nicht ausreichend vor-
handen sein sollten, kann auch eine überschirmte Ver-

jüngungsfläche bearbeitet werden), deren forstlicher
Bewuchs maximal 30 –50 cm hoch sein soll. Wald-
weide ist als Kriterium in der Anweisung nicht erwähnt.
Die Flächen werden von Teams der Österreichischen
Bundesforste AG. angelegt und erhalten. (HÖLLERER;
POSCH; SCHENKER; VÖLK 2001).

2.2 Zusammenfassung der Voraussetzungen

Beteiligte an:

der Errichtung der Erhaltung
Bundesländer

Versuchseinrichtungen

Verteilung Auswahl

Gültigkeitsbereich der

Ergebnisse

Vorarlberg Gutachtlich. Ein möglichst
großer Teil des Revieres
soll repräsentiert werden.

Einvernehmlich mit: Be-
zirksforst-Techniker,

Jagdpächter & Vertreter
des Jagdausschusses bzw.
Eigenjagdbesitzer

Zu 80% das Land, zu je-
weils 10% der Grundbe-
sitzer und der Jagdver-
fügungsberechtigte.

Vorwiegend  nach 
statistischen Gesichts-
punkten; pro angefangenen
50 ha. eine Versuchseinheit.

Des konkreten Standortes
„Gutachtlich”  im Hinblick
auf Verjüngung und verjün-
gungsnotwendige Flächen.

Tirol Landesweite, regionale
und bezirksbezogene 
Aussagen

Der Tiroler Landesforst-
dienst unter Einbindung 
des zuständigen Wald-
aufsehers

Der Landesforstdienst Statistische Verteilung in
einem 1x1 km - 8x8 km 
Raster. Soferne  nicht ge-
eignet Suche mit 50 m oder 
100 m - 150 m, 200 m inner-
halb der Himmelsrichtungen.

Systematisch mit
Berücksichtigung der
Verjüngungsfähigkeit und
Verjüngungsnotwendigkeit.

Steiermark Gültigkeitsbereich bezieht
sich auf die gesamte
Bezirksforstinspektion.
Verdichtetes Lokalnetz für
„Gebiete erhöhter Wild-
belastung”.

Standortsfestlegung:
Landesforstdienst alleine.

Landesforstdienst Systematisch verteilt. Je
Bezirksforstinspektion 
40 – 50 Punkte in quadra-
tischer  Anordnung. Lokale
Verdichtung bei erhöhter
Wildbelastung.

Systematisch ermittelt:
Seitenlängen der Quadrate
werden verlängert, bis
mindestens 40 Punkte auf
Wald fallen.

Salzburg Gültigkeitsbereich ist nicht
fest umschrieben. Nur
Beschränkt für regionale
Aussagen geeignet.

Landesforstdienst
gemeinsam mit
Waldeigentümer und/oder
der Wildbach- und
Lawinenverbauung

Vorwiegend der Landes-
forstdienst; im Rahmen des
Schutzwaldsanierungspro-
jektes auch die Wildbach-
und Lawinenverbauung.

Angelehnt an statistisches
Raster der Waldzustandsin-
ventur 4 km Raster; Suche
geeigneter Verhältnisse gut-
achtlich im Umkreis bis zu
300 m.

Gutachtliche Beurteilung
der Repräsentanz der
Waldausstattung  sowie der
Verteilung verjüngungsnot-
wendiger Flächen.

Oberösterreich Wird gutachtlich durch die
Bezirksforstinspektion,
den Jagdausübungs-
berechtigten und dem
Waldbesitzer festgelegt.

Die  Bezirksforst-inspek-
tionen, der Jagdaus-
übungsberechtigte, der
auch die Errichtung bezahlt
und der Waldeigentümer
gemeinsam.

Übernimmt auf Verweildauer
zur Gänze  der Jagdaus-
übungsberechtigte.

Sowohl nach statistischen
als auch gutachtlichen
Gesichtspunkten: Revier-
weise pro angefangener
100 ha Waldfläche .

Gutachtlich:
1.) für Vergleichsflächen: Nach
zu erwartender Naturverjün-
gung, deren Zustandekommen
bereits feststellbar ist.
2.) Für Weiserflächen: nicht
geschützte Naturver-
jüngungs- und Aufforstungs-
Flächen.

Waldaufseher
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Die Vielfalt des Wildeinflusses auf die Waldvegetation,
speziell die längerfristige Auswirkung durch Verbeißen,
Schlagen und Fegen, bedarf, sollten erhobene Aussagen
als Grundlagen von Maßnahmen brauchbar sein, auf-
wendiger und mehrjähriger Untersuchungen. Das
betrifft maßgeblich das Ankommen einer Waldverjün-
gung, denn oft gilt es, zu beurteilen, wieweit ein Ausblei-
ben erwarteter Verjüngung auf Wildeinwirkung oder auf
andere Ursachen zurückzuführen ist. Wieweit hat Verbiß
hinsichtlich Vitalität, Bestockungsdichte, Mischungsver-
hältnis oder Wachstumsverzögerung Bedeutung, wie
sehr Fegen und Schlagen? Was ist überhaupt unter Ver-
biß zu verstehen bzw. was davon soll mit welchem Ver-
fahren aufgenommen werden, was davon kann als weni-
ger wichtig übergangen werden? Speziell, wie genau muß
das Ergebnis sein bzw. welchen Details ist der Vorzug zu
geben, um entsprechende Maßnahmen ableiten zu 
können, da ja mit zunehmender Genauigkeit Zeitauf-
wand und Kosten steigen? Die einzelnen Länder sind
innerhalb der Gewichtung dieser Kriterien, aber auch in
der Beurteilung dessen, was zum Erlangen ausreichend
genauer Resultate nicht unbedingt erforderlich ist, sehr
unterschiedliche Wege gegangen. Diese methodisch sehr
differenten Erhebungsverfahren sollen in der Folge ver-
gleichend dargestellt werden.

3.1 Aufnahmeverfahren, die den

Beurteilungssystemen der 

Länder zugrunde liegen

Die Methode eines Vergleiches der Vegetation inner–
wie außerhalb von wilddichten Kontrollzäunen, wie sie
bereits vor Jahrzehnten zu diesem Zwecke eingesetzt
worden ist, (SOMMER 1956; SMIDT 1961) und in der
Folge von vielen Autoren herangezogen und modifiziert
wurde, siehe auch (REIMOSER 1991), dient in mehreren
Ländern als Basis der Beurteilung des Wildeinflusses,
besonders des Keimlingsverbisses. Dabei wird eine
Vegetation, die von dem Zeitpunkt ihrer Einzäunung an
unbeeinflußt von Wild verbleibt, mit dem Bewuchs ver-
glichen, dessen Entwicklung unter Wildeinfluß außer-
halb der Zaunfläche abläuft. Um jedoch den direkten
Einfluß des Wildes auf die Verjüngung beurteilen zu
können, wurde von der Forstlichen Bundesversuchsan-
stalt die „Traktmethode” entworfen (STAGL 1984). Bei
diesem Verfahren wird auf einem fix vermarkten Strei-
fen definierter Größe in periodischen Abständen der
Wildeinfluß nach genormten Kriterien erhoben. Dabei
kann sowohl der aktuelle Wildeinfluß dokumentiert, als
auch anhand der periodischen Erhebungsdaten eine
Entwicklung abgeleitet werden. Dieses Verfahren hat
zuerst Tirol für seine speziellen Bedürfnisse adaptiert
(SCHEIRING 1986,1987; PERLE 1987; SCHWAB, 1998),
andere Länder sind dem Beispiel gefolgt. In wenigen

Beteiligte an:

der Errichtung der Erhaltung
Bundesländer

Versuchseinrichtungen

Verteilung Auswahl

Gültigkeitsbereich der

Ergebnisse

Niederösterreich Gutachtlich: Standort soll
für eine möglichst große
Fläche repräsentativ sein. 

Auf Initiative des Landes-
forstdienstes, wobei die
Arbeit von Grundeigen-
tümern und Jagdausübungs-
berechtigten lediglich frei-
willig möglich ist.

Das Land stellt die Mittel
zur Verfügung eine Beteili-
gung durch Grundeigentümer
und Jagdausübungs-
berechtigte ist jedoch erwün-
scht.

Ausgehend von einem stat-
stisch ausgerichteten
Grundnetz von 4 km Seiten-
länge  erfolgt Standorts-
festlegung gutachtlich
innerhalb eines Radius von
500 m.

Gutachtlich: Althölzer mit
genügend erwünschten
Samenträgern und einem
solchen Auflichtungsgrad,
daß deren Baumarten-
mischung das Erreichen des
gewünschten Verjüngungs-
zieles erwarten ließe.

Kärnten Gutachtliche BeurteilungDurch Landesforstdienst Durch Landesforstdienst Verzicht auf statistisch ange-
legtes Netz. Nach gutacht-
lichen Gesichtspunkten
möglichst pro Katastralge-
meinde 2 Erhebungseinheiten.

Gutachtlich: Suche nach
vorhandenen Wildschäden für Bezirke und Land
oder Wahrscheinlichkeit,
solche anzutreffen.

Österreichische
Bundesforste
AG

Für gesamten betreffen-
den Forstbetrieb

Durch Österreichische
Bundesforste AG

Durch Österreichische
Bundesforste AG

Ausgehend von statistisch
ausgerichtetem Grundnetz
von 1 km Seitenlänge , 50
Rasterpunkte je Betrieb.  50 :
Revieranzahl = Rasterpunkte/
Revier. Davon ausgehend
Suche in Haupthimmelsrich-
tungen und Schrittmaß.

Gutachtlich Suche nach
„Verjüngten Flächen” mit
maximal 30 – 50 cm hoher
Verjüngung.

3.   Erhebungsmethoden



Forstschutz Aktuell 26, 2001 9

Fällen (z.B. Schälschäden in Vorarlberg) wird eine Voll-
erhebung durchgeführt bzw. vorgeschlagen. Die Mög-
lichkeit einer gesonderten Würdigung des Einflusses
durch Weidevieh ist in den Beurteilungssystemen der
westlichen Bundesländer vorgesehen.

3.2 Beurteilungssysteme der Länder

3.2.1 Das Beurteilungssystem in Vorarlberg

Als Aufnahmemethode kommt in erster Linie ein Kon-
trollzaunverfahren zur Anwendung. Ein Traktver-
fahren, hier „Kontrollstreifen” genannt (2 x 50 m,
in Fallinie), wird nicht zusätzlich, sondern alternativ
bei Aufforstungen oder Naturverjüngungen über 
50 (70) cm Höhe eingesetzt, sowie auch dort, wo die
Errichtung oder längerfristige Erhaltung eines Kon-
trollzaunes nicht möglich ist. Wo es nötig erscheint,
wird die Schälschadensbelastung durch eine Vollerhe-
bung dokumentiert. Die Wild- Kontrollzäune sind
Schalenwild- jedoch nicht Hasen- dicht und schützen
in der Regel eine Fläche von 6 x 6m, sie kann aber bis zu
12 x 12m betragen. Die Weidevieh- Kontrollzäune
umspannen mit zwei Stacheldrähten, die nach der Wei-
desaison abgenommen werden müssen, eine Fläche von
12 x 12 m. Zu erheben ist in beiden Fällen jedoch stets
eine Kreisfläche mit einem Radius von 2,82 m (= 25
m2), die in der Mitte verpflockt wird. In Hanglagen
wird die Flächenreduktion berücksichtigt. Bei diesem
Kontrollzaunsystem wird auf möglichst vergleichbaren
Standorten in jeweils 5 – 20 m Entfernung eine unge-
zäunte Vergleichsfläche mit ebenso einem Radius von
2,82 m erhoben deren Mittelpunkt gleichfalls ver-
pflockt wird. Die Aufnahmen erfolgen alle drei Jahre:
zu Beginn der Zaunerrichtung, zur Halbzeit der Pacht-
periode und vor Ablauf des Pachtvertrages. Aufnahmen
sollen regionsweise gleichzeitig erfolgen, das Gutach-
ten für die Region gilt dann drei Jahre. In den Ver-
gleichsflächen dürfen keine die Verjüngung beeinflus-
sende Maßnahmen durchgeführt werden, jedoch ist
nach drei Jahren ohne Ankommen einer Verjüngung
eine Verwundung jeweils des halben Bodens im Zaun
und der Referenzfläche möglich (JAGDGESETZ 1988;
JAGDVERORDNUNG 1988; HIEBELER 1996).

Die Kriterien, die in diesen Aufnahmen berücksichtigt
werden, sind einerseits Standortsmerkmale: Dabei wird
Seehöhe, Neigung, Neigungsrichtung, Geländeform und
Grundgestein verzeichnet. Zusätzlich werden Waldfunk-
tion, Waldgesellschaft sowie die Zielbaumarten berück-
sichtigt. Die Überschirmung und Lage zum Bestand
muß angeschätzt werden. Möglicher Waldweideeinfluß,
vorhandener Verbißschutz sowie bis zu 30m entfernt ste-
hende Samenbaumarten werden festgehalten.

Bodenvegetation: Von den vorhandenen Strauch-
arten werden die zwei wichtigsten Sträucher aufge-
nommen (Deckungsgrad). Die Sträucher werden ledig-
lich bei den reinen Nadelwaldgesellschaften in der Aus-
wertung berücksichtigt.

Forstliche Vegetation: Auf der gesamten Probefläche
werden jeweils die sechs höchsten, dem Mittelpunkt
am nächsten gelegenen Bäume, je Zielbaumart aufge-
nommen und in acht Höhenklassen, von bis 10 cm hin
zu 200 cm +, zusammengefaßt und untersucht. Für
jedes dieser Individuen sollen Art der Verjüngung, Alter
und Leittrieblänge (= Länge des im letzten Jahr vor der
Erhebung voll entwickelten Terminaltriebes bzw.
Ersatztriebes) angeschätzt werden.

Verbißbeurteilung: Beurteilt werden die letzten drei
abgeschlossenen Jahrgänge des Leittriebes; der frische
Trieb bleibt dabei unberücksichtigt. Die dazu verwen-
deten Kriterien sind: nicht verbissen, einmal verbissen,
mehrmals verbissen. Weiters wird festgehalten, ob Fege-
schäden auftreten, wie auch 9 Möglichkeiten sonstiger
Schäden, eingeschlossen der Verbiß am frischen
Terminaltrieb (REIMOSER 1991; HIEBELER 1996; ZAM-

BANINI 2001).

3.2.2 Das Beurteilungssystem in Tirol

Das in Tirol seit den 80er Jahren zur revierweisen Beur-
teilung von Schalenwildschäden eingeführte Traktver-
fahren – Tiroler Traktverfahren (SCHEIRING 1986)
wurde von 1994 an in verfeinerter Version in die Ver-
jüngungszustandsinventur eingebaut. Im Rahmen die-
ser Erhebungen wurden bis 1998 ausschließlich die 50
m langen und 2 m breiten Streifen entlang der
Schichtenlinie in verjüngungsfähige und verjüngungs-
notwendige Waldflächen eingelegt. Ab dem Jahr 2000
kamen auch je Verjüngungsfläche zwei 2 x 25 m lange
Teiltrakte zum Einsatz. Diese beiden jeweils 50 m2

repräsentierenden Streifen werden in einer Entfernung
von 10- oder 20 m übereinander, entlang der Schich-
tenlinie eingemessen und fix vermarkt. Die Traktfläche
ist so anzulegen, daß sie zur Gänze in eine verjüngungs-
notwendige  und verjüngungsfähige Fläche fällt. Gren-
zen zwischen Vegetationstypen, Randlinien (Bestandes-
ränder) oder Nichtholzbodenflächen dürfen nicht
gequert werden. Geländebedingte Richtungsänderun-
gen innerhalb des Traktes sind möglich, müssen jedoch
zusätzlich, wie Traktanfang und –ende auch, fix ver-
pflockt werden. Die Waldweide wird gutachtlich beur-
teilt. Die Aufnahmen wurden bisher jedes zweite Jahr
durchgeführt, um Grundlagen für landesweite,
bezirksbezogene und regionale Aussagen treffen zu
können (PERLE 1987; LANDESFORSTDIENST TIROL 2000;
SCHWANINGER 2001). Im Tiroler Verfahren werden fol-
gende Kriterien erhoben: Standortsmerkmale: Seehöhe,
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Neigung, Exposition, Geländeform, Kleinrelief, Grund-
gestein, Felsanteil so wie Wasserhaushalt definieren den
Standort orographisch. der Vegetationstyp wird in 14
Möglichkeiten umrissen, die Deckung in Prozent ange-
geben, wobei hier mehr als 100 % möglich sind. Die
natürliche Waldgesellschaft wird in 20 verschiedenen
Typen taxiert. Maßnahme und Jahr einer Verjüngungs-
einleitung werden ebenso festgehalten wie ein allfälliger
Zaunschutz der Verjüngungsfläche. Jagdbetriebliche
Aspekte wie Fütterung, Äsungsflächen, Einstände,
Salzlecken oder Ansitze werden im Umkreis von 200 m
berücksichtigt. Die Waldweide wird gutachtlich nach
sechs Möglichkeiten beurteilt: fehlend, sporadisch,
schwach stark, intensiv und nicht beurteilbar (Bewei-
dung während Schneeflucht etc.). Für die Traktfläche
ist ein Verjüngungsziel anzugeben. Das Verjüngungs-
ziel muß alle landeskulturell notwendigen Baumarten
beinhalten. Die landeskulturell erforderlichen Baumar-
ten orientieren sich an der natürlichen Waldgesell-
schaft, wobei generell Mindestziele und nicht waldbau-
liche Optimalziele gefordert werden.

Forstliche Vegetation: Der Beschirmungsanteil  aller
Bäume über 5 m wird ermittelt, die Bonität beurteilt
und der Baumartenanteil in 1/10 angegeben. Die Alter-
sklassen des überschirmenden Bestandes mittels Bohr-
proben erhoben. Der forstliche Bewuchs wird in 5
Höhenstufen, beginnend mit 10 – 30 cm untergliedert,
Pflanzen über 3 m werden nicht mehr aufgenommen.

Verbißbeurteilung: in diesem Verfahren wird ledig-
lich zwischen „unverbissen, verbissen und
gefegt/geschält unterschieden.

„Unverbissen” sind Pflanzen, deren Terminaltriebe in
den letzten zwei Jahren nicht verbissen worden sind
und wo weniger als 50 % der Seitentriebe (1. – 3. Quirl)
verbissen wurde. Als „verbissen” werden Pflanzen beur-
teilt, deren Terminaltrieb innerhalb der letzten zwei
Jahre, oder deren Seitentriebe zu 50 % oder mehr ver-
bissen worden sind. Soferne bei Laubholz der Terminal-
trieb auf Grund des Verbisses nicht mehr eindeutig
erkennbar ist, gilt diese Pflanze als „verbissen“. Pflan-
zen, die zum Erreichen des Mindestzieles untauglich
sind, (Krüppel, Kollerbüsche, „Totalschäden” nach
POLLANSCHÜTZ 1995), dürfen nicht bewertet wer-
den. Unter „gefegt/geschält” werden nur jene Pflanzen
aufgenommen, die in den letzten zwei Jahren geschä-
digt worden sind. Diese Pflanzen werden bei den fol-
genden Erhebungen nicht mehr erfaßt.

Verjüngungshemmnisse: Für jede Baumart des Ver-
jüngungszieles sind Verjüngungshemmnisse anzuge-
ben, wenn die entsprechenden Sollwerte nicht erreicht
werden. Insgesamt stehen 20 verschiedene Verjün-
gungshemmnisse zur Auswahl (Schalenwildverbiß,
Hasen-/Nagerverbiß, Schlag-/Fegeschäden, Schälschä-
den, Weideeinfluß, Pilze/Insekten, Frostschäden, Hagel-

schäden, Lichthaushalt, Wasserhaushalt, Humusauflage,
Bodenerosion, Steinschlag, Schneeschub/Schneedruck,
Verkrautung/Vergrasung, Fehlen von Samenbäumen,
Ernteschäden, falsche waldbauliche Behandlung, Schi-
kanten, Zeitmangel, Verjüngungspotential) (AMT DER

TIROLER LANDESREGIERUNG 1990; SCHWANINGER

1995, 2001; LANDESFORSTDIENST TIROL 2000).

3.2.3 Das Beurteilungssystem in der 

Steiermark

Die Beurteilugsdaten werden auf fix verpflockten Pro-
beflächen mit einem Radius von ca. 50 m für die
Bestandesbeschreibung, einem von 25 m für die gut-
achtlichen Erhebungen  der Verjüngungssituation und
einem von 5,6 m zur Beurteilung der Verjüngungsstufe
von 0 – 5 m Höhe  gewonnen. Die Aufnahme am Pro-
bekreis (r = 5,6 m), kann in Abhängigkeit von der vor-
handenen Pflanzenzahl auf Erhebungssektoren erfol-
gen. Eine Nutzung durch Waldweide wird hierbei
lediglich mit ja oder nein gutachtlich beurteilt (AMT

DER STEIERMÄRKISCHEN LANDESREGIERUNG 1999).
Auf diesen Probeflächen werden  als Kriterien heran-

gezogen:
Standortsmerkmale: Die Seehöhe wird auf 10 m

genau angegeben, Exposition in 8 Himmelsrichtungen
und die Neigung innerhalb von 10 Abstufungen in %,
wobei das Kleinrelief unbeachtet bleibt. Zum Wasser-
haushalt  genügen vier Abstufungen und für das
Grundgestein die Unterscheidung ob Kalk oder Silikat.
Die Standortsgüte wird gutachtlich innerhalb von fünf
Möglichkeiten okular angeschätzt. Das Vorhandensein
einer potentiell natürlichen Waldgesellschaft wird mit
ja oder nein beurteilt. Der  „Wildökologische Bestan-
destyp” auf dem größten Anteil der Bezugsfläche wird
innerhalb von 10 Möglichkeiten beurteilt. Eine Leit-
funktion wird für den Versuchsort, unabhängig vom
Waldentwicklungsplan, nach Nutzfunktion, Schutz-
funktion und Quellschutzgebiet, zugeordnet. Die jagd-
betrieblichen Aspekte werden in 9 Kategorien innerhalb
eines Radius von 100 m, lediglich die Existenz von
Ansitzen in einem Radius von 200 m eingetragen.

Die Bodenvegetation wird in Strauch-, Zwergs-
trauch–, Rubus- und sonstige Bodenvegetation unter-
teilt und nach Deckungsgrad aufgenommen. Dabei
kann zwischen: „nicht vorhanden”, „vorhanden und
nicht verbissen” sowie „vorhanden und verbissen”
unterschieden werden. Andere Hinweise auf die Boden-
vegetation lassen sich jedoch auch indirekt aus den
„Wildökologischen Bestandestypen” ableiten.

Forstliche Vegetation: Die Situation beim Altholz
wird in der Bestandesbeschreibung festgehalten; Als
Jungwuchs gilt in diesem Verfahren jedes Forstgehölz
außer Faulbaum, das 5 m Höhe nicht überwachsen hat.
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Innerhalb eines 25 m Radius wird dieser forstliche
Bewuchs nach Verjüngungsart: Kunstverjüngung,
Naturverjüngung, Mischform, sowie nach Verjün-
gungsstufe: einzeln - spärlich, truppweise – keine
gleichmäßige Verteilung, ausreichend in gleichmäßiger
Verteilung und flächendeckend, qualifiziert. Ein
Schutz der Forstpflanzen wird in den Möglichkeiten
von Verbiß-, Fegeschutz und deren Kombination fest-
gehalten ebenso die Wirksamkeit dieser Maßnahmen
nach drei Abstufungen beurteilt. Darüber hinaus wird
die Schadensbelastung innerhalb der letzten zwei
Jahre sowie auch die aktuelle Schädigung jeweils
innerhalb dreier Abstufungen okular eingeschätzt.

Verbißbeurteilung: In diesem Verfahren wird, ge-
trennt nach „geschützt” und „ungeschützt” der Wildein-
fluß erhoben: Als „verbissen” werden Pflanzen beurteilt,
deren diesjähriger oder vorjähriger Leittrieb oder (auch
wenn der Leittrieb geschützt ist) wenn mehr als 50 %
der Seitentriebe der obersten vier Astquirle verbissen
worden sind. Unter „Fegeschäden/Schlagschäden”
werden alle entsprechenden Schäden aufgenommen,
auch alte. Darüberhinaus wird unter der Rubrik 
„Sonstiges”, Steinschläge, Ernte-, Insekten,- Pilz-, Hagel-
, und Frostschäden etc. vermerkt. Auf einen Baum kön-
nen mehrere dieser Kategorien gleichzeitig zutreffen.

3.2.4 Das Beurteilungssystem

in Salzburg

In Salzburg kommen zwei Systeme zur Anwendung.
Im Zusammenhang mit den unterschiedlichen Ziel-

setzungen der beiden Untersuchungen bestehen zur
Verbißerhebung verschiedene Verfahrensweisen: Ein
Kontrollzaunverfahren im Zusammenhang mit der
Waldzustandsinventur und ein Traktverfahren im
Zusammenhang mit Schutzwaldsanierungsprojekt und
flächenwirtschaftlichen Projekten.

Die Trakte werden in letzterem System als Probestrei-
fen bezeichnet, mit deren Hilfe Weiserflächen erhoben
werden. Probestreifen sind hier 1 m breite und 10 m
lange Streifen, bzw. ein Vielfaches davon, die mindestens
30 m2 einer Weiserfläche umfassen sollen. Sie sollen so
gelegt werden, daß sie keinem Wildwechsel folgen. Jedes
zweite Jahr wird auf dem Probestreifen erhoben. Auf
Waldweide wird in diesem System nicht eingegangen.

Die Verbißkontrollzäune sind 6 x 6 m große Flächen,
die, je nach dort vorkommender Wildart, mit einem
entsprechenden wilddichten Gitter geschützt werden.
Mindestens 5 m von der Zaunfläche, aber möglichst
nicht weiter als 50 m ist auf vergleichbarem Standort
eine ebenso große Referenzfläche anzulegen. Wo
(intensive?!) Waldweide besteht, wird deren Aus-
wirkung erhoben, indem zusätzlich um die Wilddichte
- und eine Vergleichsfläche ein Weidezaungeviert von

50 m Seitenlänge gelegt wird. Außerhalb dieses Vieh-
zaunes muß eine zusätzliche Vergleichsfläche, die auch
von Vieh betreten werden kann, angelegt werden.
Innerhalb der Zaun- und Vergleichsflächen werden die
Diagonalen gezogen und um den Kreuzungspunkt der-
selben wie auch der Mitte jeder Diagonalenhälfte ein
Probekreis mit 1 m2 ausgemessen, also fünf Probekreise
je Fläche, auf denen die Erhebungen stattfinden. Fixe
Erhebungsperioden sind bei den Revisionen der
Kontrollzäune nicht vorgeschrieben, die Abstände zwi-
schen den tatsächlich durchgeführten Aufnahmen
schwankten bisher zwischen zwei und fünf Jahren
(AMT DER SALZBURGER LANDESREGIERUNG 1994, 1996;
KLAUSHOFER ET AL. 1998).

Die Kriterien, die bei beiden Methoden jeweils heran-
gezogen werden, unterscheiden sich in einigen Details.

Es wird in der Folge auf die Unterschiede gesondert
eingegangen werden.

Standortsmerkmale: Während für die Kontrollstrei-
fen die gutachtliche Einschätzung der Standortsgüte
lediglich in Hinblick auf einen abzuschätzenden
Gefährdungszeitraum der Forstpflanzen nach sehr gut,
mittel, schlecht, genügen muß, wird bei den Vergleichs-
flächen eine Vielzahl von Merkmalen erhoben: Die See-
höhe in m., die Neigung in %, die Exposition nach 9
Möglichkeiten, das Grundgestein in 5 Gruppen, der
Bodentyp nach 7, der Wasserhaushalt nach 5, der Vege-
tationstyp nach 7, wie auch die Waldgesellschaft nach 7
Gruppen.

Bodenvegetation: Die Kontrollstreifen auf den Wei-
serflächen kommen ohne einen Hinweis auf die nicht
forstliche Vegetation aus. Bei den Vergleichsflächenpaa-
ren ist der Vegetationstyp innerhalb von 7 Möglichkei-
ten einzuordnen. Als möglicher Hinweis auf eine
Äsungssitation genügt jedoch auch dieses Kriterium
nicht.

Forstliche Vegetation: Bei den Weiserflächen ist der
Altbestand hinsichtlich Baumartenanteil in 1/10 und
dem Schlußgrad zu berücksichtigen, bei den Vergleichs-
flächenpaaren wird lediglich in einer Zusatzerhebung
nach „aktueller Bestockung im Altbestand” und „natür-
licher Waldgesellschaft” gefragt. Die Aufnahme der Ver-
jüngungssituation ist in beiden Systemen vergleichbar,
bei den Kontrollstreifen für die Weiserflächen wird
jedoch zusätzlich zwischen Natur- und Kunstverjün-
gung sowie geschützten und ungeschützten Pflanzen
unterschieden. In beiden Systemen wird die Verjüngung
innerhalb der Baumarten in Keimlinge und 7 weitere
Höhenstufen unterteilt. Darüber hinaus wird im
Zusammenhang mit der Standortsgüte ein Gefähr-
dungszeitraum für jede Baumart geschätzt. Der Verbiß
wird jedoch wieder unterschiedlich beurteilt: Wird bei
den Vergleichsflächen lediglich zwischen zwei Verbißg-
raden, „nicht verbissen” und „Terminaltriebverbiß
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innerhalb der letzten zwei Jahre” unterschieden, ist bei
den Weiserflächen eine dreistufige Einteilung vorgese-
hen: nicht verbissen, leichter Verbiß = einmaliger Ter-
minaltriebverbiß und starker Verbiß = aktueller Termi-
naltriebverbiß und jener vergangener Jahre; bei Seiten-
triebverbiß über 60% fällt die Pflanze in die nächst
höhere Kategorie. Eine Zusatzerhebung bei der Revi-
sion der Vergleichsflächen 1997 sieht eine Beurteilung
der Waldgesellschaft und des Verjüngungszieles vor,
wobei nach natürlicher Waldgesellschaft, waldbauli-
chem Verjüngungsziel, Mindestziel der Baumarten in
1/10, aktueller Bestockung im Altbestand, und Wald-
funktion nach WEP (Waldentwicklungsplan) gefragt
wird. Gutachtlich wird der optische Eindruck des
Unterschiedes zwischen den Vergleichsflächen nach
vier Möglichkeiten, die gutachtliche Beurteilung des
Verjüngungszustandes hinsichtlich Verbißgefährdung
nach drei Kategorien festgehalten wie auch, ob ein
Mindestziel erreichbar erscheint oder nicht. Ge-
sondert werden die einzelnen Baumarten hinsichtlich
ihrer Beeinträchtigung durch Verbiß in vier Stufen
beurteilt sowie sonstige Verjüngungshindernisse in
einer fünfstufigen Skala angeführt (AMT DER SALZ-

BURGER LANDESREGIERUNG 1994, 1996; KLAUSHOFER

ET AL. 1998; KÜCHLE 1998).

3.2.5 Das Beurteilungssystem 

in Oberösterreich

In überschirmten Waldflächen mit zu erwartender,
beginnender, oder bestehender, möglichst natürlicher
Verjüngung bis zu 30 cm kommen Vergleichsflächen als
Beurteilungssystem zur Anwendung. Eine Vergleichs-
fläche ist eine 6 x 6 m große, wilddicht eingezäunte
Fläche, deren forstlicher Bewuchs mit dem der un-
mittelbaren Umgebung verglichen wird. Bei diesem Kon-
trollzaunverfahren wird okular und gutachtlich eine
Vollaufnahme der forstlichen Vegetation innerhalb
und im Nahbereich außerhalb des Zaunes durchge-
führt, wobei auch die Vergleichsfläche weder hinsicht-
lich Lage noch Größe festgelegt ist. Das Erhebungskri-
terium ist der Unterschied zwischen Baumartenantei-
len, Stammzahl und Wuchshöhe, innen zu außen.

Die Weiserflächen werden zur Beurteilung des Wild-
einflusses auf die Verjüngung von 30 (15) – 150 cm ein-
gerichtet. Die Lage dieser Flächen ist zwar vermarkt,
jedoch erfolgt die Aufnahme nach keiner statistisch
vorgegebenen Verfahrensweise. Gutachtlich werden
Probekreise verteilt oder Trakte nach verschiedenen
Richtungen und Neigungen eingelegt bzw. ebenso gut-
achtlich Vollaufnahmen vorgenommen, wobei die
Merkmale okular ermittelt werden.

Die Systeme der beiden Verfahren, Kontrollzaun wie
Weiserflächen, haben die gleichen Beurteilungskriterien

der Randbedingungen. Bei Fichte wird zwischen Natur-
und Kunstverjüngung unterschieden, bei Laubhölzern
zwischen stammzahlarm <10.000 Pflanzen/ha und
stammzahlreich >10.000; bei Naturverjüngung >20.000
Pflanzen/ha. Beurteilt wird lediglich der Anteil ver-
bissener Bäume einer Baumart, innerhalb von drei
Abstufungen. Als verbissen gilt ein Bäumchen, wenn
der Terminaltrieb dieser Saison nach dem Winter ver-
bissen worden ist. Sollten mehrere Baumarten zur
Beurteilung herangezogen werden, liefert diese Weiser-
fläche drei Ergebnisse, die sich auch untereinander
unterscheiden können. Für alle Flächen wird eine Auf-
nahmeperiode von einem Jahr angestrebt, was sich
jedoch arbeitstechnisch nicht realisieren läßt. Es sind
daher Perioden von ein, zumeist zwei und drei Jahren
Praxis, wobei durch Zusammenlegung von Revieren
Wildlebensräume beurteilt werden (ZOPF 2000, mündl.
Mitteilung). (LANDESGESETZBLATT FÜR OBERÖSTER-

REICH, 1993; ZOPF 1995; HOFINGER, ZOPF, SCHLICHT-

NER, 1996; SÖLLRADL, 2000). Dieses Verfahren ist kon-
zipiert, die Abschußpläne an der Waldverjüngung aus-
zurichten, ohne über Flächenbezug und Verjüngungs-
ziel Aussagen zu treffen. Dieses Ziel erscheint mit der
Einsparung der Erhebung weiterer Merkmale, wie sie
andere Systeme erfordern, erreichbar (ZOPF 2000,
mündl. Mitteilung).

Standortsmerkmale werden bei der Erstaufnahme
gutachtlich grob beurteilt und eine kurze Notiz auf das
Erhebungsblatt geschrieben.

Bodenvegetation wird, soweit sie nicht die aufzuneh-
menden Forstpflanzen betrifft, übergangen.

Forstliche Vegetation wird für die Vergleichsflächen
nach Baumartenanteilen, Stammzahl und Wuchshöhe
gutachtlich beurteilt um die Differenz zwischen Vege-
tation inner- wie außerhalb des Zaunes als Kriterium
erfassen zu können. Für die Weiserflächen wird die
forstliche Vegetation nicht in ihrer Gesamtheit erfaßt,
es wird vielmehr eine Weiserbaumart, gemeinsam mit
Grundbesitzer und Jagdverfügungsberechtigtem für die
Weiserfläche ausgewählt. Edellaubhölzer oder Tannen
werden bevorzugt. Auch zwei, selten drei Weiserbau-
marten können, wie oben erwähnt, herangezogen wer-
den wobei Fichtenpflanzungen möglichst vermieden
werden sollen.

Verbißbeurteilung richtet sich nahezu ausschließlich
nach dem Verbiß des ausgereiften Leittriebes. Nur der
Verbiß dieser Saison wird bewertet, außer bei Spindel-
bäumen und Kollerbüschen, die, soferne nicht ein Leit-
trieb feststellbar ist, als verbissen gezählt werden. Der
Seitentriebverbiß bleibt, von diesen Ausnahmen abgese-
hen, unberücksichtigt. (LANDESGESETZBLATT FÜR

OBERÖSTERREICH 1993; SÖLLRADL 2000; ZOPF 2000,
mündl. Mitt.).
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3.2.6 Das Beurteilungssystem 

in Niederösterreich

In Niederösterreich wurde bis 1995 auf einem 4 km
Raster ein Kontrollzaunsystem installiert. Bei diesen
Probeflächenpaaren ist eine der 6 x 6 m großen Ver-
gleichsflächen wilddicht eingezäunt, die ungeschützte
Fläche ist 5 – 20 m davon errichtet und vermarkt wor-
den. Der geeignete Standort weist ausreichende Licht-
verhältnisse in solchen Althölzern auf, die auf Grund
ihrer vorhandenen Baumartenmischung ein Erreichen
des Verjüngungszieles erwarten lassen. Er hat eine min-
destens 10 x 40 m große Fläche und verjüngungsökolo-
gisch vergleichbare Bedingungen. Die Wertung des Ein-
flusses einer Waldweide ist in diesem System nicht
berücksichtigt. Der Aufnahmezeitpunkt richtet sich,
entsprechend der Vegetationsentwicklung, in den Zeit-
raum zwischen Juni und Anfang September; Bei Folge-
aufnahmen, die frühestens nach drei Jahren durchzu-
führen sind, ist der Zeitpunkt der vorangegangenen
Erhebung ausschlaggebend. (PERSCHL & GRATZER

1992; AMT DER NIEDERÖSTERREICHISCHEN LANDESRE-

GIERUNG 1996).
Die Fülle der einzelnen Erhebungsschritte wird bei

diesen Aufnahmen auf fünf Formblättern verteilt. Der
Standort wird mit folgenden Merkmalen charakteri-
siert: Wuchsgebiet und Höhenstufe, Seehöhe in
Metern, Exposition in 8 Richtungen, Hangneigung in
Grad, Geländeform nach 6 Möglichkeiten, Kleinrelief
nach 5, Grundgestein nach 6, Bodentyp nach 7, Wasser-
haushalt nach 5 und Humustyp nach 4 Gruppen. Die
Betriebsart wird ebenso vermerkt wie eine Bestandesbe-
schreibung nach Alter, Kronenschluß, Bestandesaufbau,
Wuchsklasse sowie darüber hinaus die Beurteilung der
Baumartenanteile, die potentiellen Samenbaumarten
und die Zusammensetzung des landeskulturellen Ver-
jüngungszieles in 1/10. Wildökologische Einflußgrößen
sind Bestandteil gutachtlicher Bewertungen und bei der
Nennung der für den Verbiß in Frage kommenden Tier-
arten ist auch Weidevieh vorgesehen.

Die Art der Bodenvegetation wird in 7 Kategorien
ohne Qantifizierung angeführt. Eine Äsungssituation
kann damit lediglich grob dargestellt werden.

Die forstliche Vegetation wird, entsprechend wald-
baulicher Grundlagen, gutachtlich einer natürlichen
Waldgesellschaft zugeordnet oder gegenübergestellt.
Dabei werden 5 Wuchsgebiete unterschieden, von
denen noch vier Wuchsbezirke abgegliedert sind
(MAYER 1974). Für jedes Probeflächenpaar ist die ent-
sprechende Baumartenmischung unter Einbeziehung
der potentiellen Samenträger als landeskulturelles Ver-
jüngungsziel entsprechend dem Ansatz von (PERLE

1987) zu definieren. Innerhalb eines Probekreises
r = 2,82 m, wird in und außerhalb der Zaunfläche jedes

Holzgewächs nach Baumart und Höhenklasse getrennt
erfaßt, sowie ob Keimlinge vorhanden sind oder nicht.
Die dabei vorgegebenen Höhenstufen gliedern sich
nach: -10 cm, 11-30 cm, 31-60 cm, 61-100 cm, 101-
130 cm, 130+. Der Wildeinfluß wird lediglich nach
verbissen (das ist, wenn in den letzten beiden Vegetati-
onsperioden Terminal- oder Leittrieb zwei- oder mehr-
mals verbissen worden ist, oder wenn mindestens 50 %
der Seitentriebe im laufenden oder vergangenen Jahr
verbissen worden sind), die übrigen Bäume werden als
nicht verbissen eingetragen. (AMT DER NIEDERÖSTER-

REICHISCHEN LANDESREGIERUNG 1996).

3.2.7 Das Aufnahmeverfahren in Kärnten

In Kärnten ist ein Traktverfahren eingeführt worden,
ähnlich wie das in Tirol, jedoch vereinfacht. Der Kärnt-
ner Trakt ist 2 m breit und mindestens 50 m lang,
kann also länger als der Tiroler Trakt sein. Sein Verlauf
richtet sich, gutachtlich nach der geeignetsten Rich-
tung, wobei keine Präferenzen vorgegeben sind. Vorge-
geben ist lediglich, daß er in „junge Kulturen” einzule-
gen sei, und für die Kulturfläche „repräsentativ” sein
solle. Eine mögliche Waldweide wird gutachtlich nach
„wesentlicher Großviehweide” und „wesentlicher Klein-
viehweide” registriert. Die Aufnahmen werden seit 1991
alle vier Jahre wiederholt. Trakte, die nicht mehr durch
Wildverbiß gefährdet sind, werden abgeschlossen und
ein entsprechender neuer Trakt gewählt. Die Trakt-
erhebungen ergeben keinen Durchschnittswert der Ver-
bißsituation für eine größere Region, sondern geben die
aktuelle Verbißschadenssituation und deren Trend in
Wildschadensbelastungsgebieten wieder. (AMT DER

KÄRNTNER LANDESREGIERUNG 1992, 1994, 1996).
In diesem Verfahren sind als Traktbeschreibung

Länge in m, Seehöhe auf 100m genau, Richtung (N-
Winkel), Hangneigung und Längsneigung des Traktes
in % vorgesehen.

Der Standort wird lediglich in: „sehr gut – gut” und
„mittel – schlecht” unterschieden. Eventuelle Störein-
flüsse auf das Wild sind ebenso verbal zu notieren wie
auch mutmaßliche Schädigungseinflüsse auf die Ver-
jüngung.

Die Bodenvegetation wird ebenso ausgespart wie die
Notiz jagdlicher Einrichtungen (Salzlecken, Fütterun-
gen etc.).

Bei der „Forstlichen Vegetation” wird das Alter,
Pflanzenzahl (soll pro ha) und die durchschnittliche
Höhe der Kultur gutachtlich festgestellt, darüber hin-
aus auch die Art, ob Natur- Kultur- oder Mischverjün-
gung. Jene Baumarten, die mit einer Höhe von 10 -
30 cm auf diesem Standort erwartet werden, sind als
„fehlt”, „wenig” oder „häufig” zu protokollieren. Vier
Höhenklassen, I: 10 – 30 cm, II: 1 – 60 cm, III: 61 –
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100 cm und  IV: 101 cm +, gliedern die Verjüngung. In
den Höhenklassen II, III und IV wird je Baumart
ermittelt, ob sie „verbissen” oder „unverbissen” ist,
wobei als „verbissen” Bäumchen zu werten sind, deren
Seitentriebe zu mehr als 90 %, oder deren Terminal-
trieb verbissen ist. Totverfegte Bäumchen werden
zusätzlich vermerkt. Aus dem Vergleich verbissener und
zu unverbissenen Pflanzen ergibt sich das Verbißpro-
zent, aus dem Vergleich einer ungeschädigten Mindest-
zahl pro ha mit einer geforderten Mindestzahl ergibt
sich der Gefährdungsindex. Ergebnis sind Gefährunds-
stufen (extremer Verbiß, starker Verbiß und tolerier-
barer Verbiß   (AMT DER KÄRNTNER LANDESREGIERUNG

1992, 1994).

3.2.8 Das Aufnahmeverfahren der 

Österreichischen Bundesforste AG

Beim „Jungwuchs- und Verbißmonitoring” der ÖBf
werden dauerhaft markierte Kreisprobeflächen mit
2 m Radius, =12,5 m2 verwendet, deren Bewuchs nicht
durch Beweidung beeinflußt ist. Der Standort wird
lediglich hinsichtlich Seehöhe (auf 100 m gerundet)
berücksichtigt und wieweit sich die Fläche im Wirt-
schafts- oder Schutzwald befindet. Hingegen ist das
Bestockungsziel laut Operat gefragt und ein Verjün-
gungsziel nach kleinstandörtlicher Betrachtung (Stan-
dort, Altbestand, Samenbäume) gutachtlich anzugeben.

Die Bodenvegetation wird nicht erhoben, ebenso
auch nicht andere, das Wild beeinflussende Faktoren
wie z.B. Wege, Hochsitze oder Fütterungen.

Der forstliche Jungwuchs wird, nach Baumarten
getrennt, in sechs Höhenklassen gegliedert, 10,1 –
30 cm, 30,1 –50 cm, 50,1 – 90 cm, 90,1 – 150 cm, 150,1
– 300 cm und >300 cm. Jede lebensfähige Baumpflanze,
innerhalb des Radius (2 m horizontal), deren Stamm-
fuß innerhalb der Kreisumfanglinie stockt und deren
Baumhöhe zwischen >10 cm bzw. <300 cm liegt, wobei
der frische Trieb des heurigen Jahres unberücksichtigt
bleibt, wird beurteilt. Bei Bäumen über 300 cm wird
nur die Stammzahl aufgenommen, jedoch kein Verbiß.
Verzeichnet wird bei diesen Bäumen lediglich, wieweit
sie entweder ungeschädigt oder gefegt/verschlagen/
geschält sind. Die Verbißerhebung für die Summe der
Bäume einer Baumart pro Höhenstufe beschränkt sich
auf den Leittrieb der letzten abgeschlossenen Vegetati-
onsperiode; Es wird lediglich festgehalten, ob er verbis-
sen ist, oder nicht. Zusätzlich wird je Baumart und
Höhenklasse die Anzahl gefegter, verschlagener oder
geschälter Stämme vermerkt, sofern sie nicht auch ver-
bissen sein sollten; In diesem Falle werden sie nur dem
Verbiß zugezählt (HÖLLERER; POSCH; SCHENKER; VÖLK

2001).
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